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Thüringer Verwaltungsreformgesetz 2018 (ThürVwRG 2018); 
Anhörungsverfahren gemäß § 79 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags; 
Schriftliche Stellungnahme zu Drucksache 6/5826 

Schreiben Thüringer Landtag, Verwaltung vom 3. September 2018; 
Az.:  Drs.  6/5826-A 6.1/ap 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Landesverband Thüringen der Deutschen Steuer-Gewerkschaft (DSTG Thüringen) 
hat den übermittelten Entwurf des Thüringer Verwaltungsreformgesetzes 2018 
(ThürVwRG) geprüft. 

In unserer Stellungnahme haben wir uns — entsprechend unserer Sach- und Fach-
kenntnis als Fachgewerkschaft der Angehörigen der Finanzverwaltung - auf Teil 2 
(Finanzministerium) und hier wiederum insbesondere auf Artikel 3 (ThürNeustrFBG) des 
vorgelegten Gesetzesentwurfes ThürVwRG 2018 beschränkt. 
Eine Gesamteinschätzung der vorgelegten Drucksache 6/5826 erfolgt durch uns nicht. 

Im Abschnitt 'A. Problem und Regelungsbedürfnis' (Seite 3f) des vorgelegten Gesetzes-
entwurfes werden aus dem ThürGFVG als zu beachtende Leitlinien der 
Verwaltungsreform u.a. abgeleitet: 

1. Grundsätzliche Zweistufigkeit der Landesverwaltung, 
2. Aufgabenkritik als Überprüfung der wahrzunehmenden Aufgaben hinsichtlich 

Notwendigkeit und Organisationsform, 
3. Deregulierung, Entbürokratisierung sowie Standardüberprüfung — Vereinfachung 

von Verwaltungsverfahren. 
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In der im folgenden Text eingefügten Tabelle werden dann auch auf Seite 10 die 
Maßnahmen des Teil 2 (Finanzministerium, Artikel 3 bis 7) in der Spalte 
Vorteile/Gewichtung entsprechend gewertet: 

I. Effizienzgewinne durch Wegfall einer Verwaltungsebene und Verkürzung von 
Entscheidungswegen  

II. Abstimmungsprozesse reduziert bzw. deren Wegfall  
Ill.  Personaleinsparungen sofort durch Umwandlung von einem B6-besoldeten 

Dienstposten in B3- und von drei B3- in A16-besoldete Dienstposten 
IV. Personaleinsparungen zukünftig durch Wegfall zunächst ins TFM überführter 

Dienstposten 

Diesen positiven Aussagen bzw. Einschätzungen können wir uns bzgl. der Punkte 
I.,  II.  und IV. nicht anschließen! Nach unserer Auffassung sind hier 
Wunschvorstellungen formuliert, um für den Großteil der insbesondere in Artikel 3 
(ThürNeustrFBG) formulierten Maßnahmen eine positive Gesamtbilanz zu erreichen. 
Wir schätzen ein, das wohl lediglich der Punkt  Ill,  durch die in Artikel 4 (Änderung 
des ThürBesG) vorgesehenen Maßnahmen erreicht werden könnte. Für die 
bisherigen Dienstposteninhaber müssen aber innerhalb der Verwaltung 
amtsangemessene Dienstposten übertragen werden, sodass es insgesamt 
gesehen keine Personalkosteneinsparungen gibt! 

Die sich aus dem Gesetz über die Grundsätze der Funktional- und Verwaltungsreform 
(ThürGFVG) ergebenen Leitlinien 1. bis 3. müssen nicht zwangsläufig zu einer Auflösung 
der LFD führen: 

Zweistufigkeit der Landesverwaltung ist grundsätzlich umzusetzen. D.h. nach unserem 
Verständnis nur dort einführen, wo dadurch Effizienzgewinne und Kosteneinsparungen 
erreichbar sind. 
Eben dies stellen wir für den Bereich der Steuerverwaltung in Abrede! 
Die Finanzverwaltung in Thüringen ist bereits jetzt weitestgehend zweistufig organisiert. 
Dies kann man auch an § 1 Abs. 5 des vorgelegten ThürNeustrFBG (Teil 2, Artikel 3) 
nachvollziehen. Hier sind die Aufgaben des zukünftigen TLF (Seite 26) aufgelistet, die 
bereits jetzt durch die LFD wahrgenommen werden! 
Lediglich im Bereich Steuerverwaltung fungierte die LFD als Mittelbehörde zur operativen 
Anleitung der Finanzämter. Diese Organisationsform ist zwar historisch gewachsen, aber 
hat sich dabei immer wieder als höchst effizient und anpassungsfähig bewiesen. 
Steuergesetzgebung ist Bundesangelegenheit; die einschlägigen Landesinteressen 
hierbei bedürfen jedoch eines fachlich kompetenten Steuerfachbereiches. Dieser Bereich 
des Ministeriums muss in der Lage sein, an der Entwicklung des Steuerrechtes 
bundesweit konzeptionell mitzuarbeiten und darüber hinaus für die Gesetzgebung und 
den Gesetzesvollzug im Land für z.B. die Bereiche Landeshaushalt, Steuervollzug 
(Festsetzung und Steuereinzug) und Landesaufgaben (z.B. Arbeitgeberfunktion) 
praktikable Verwaltungsvorgaben definieren zu können. 
Die praktische Führung und Organisation des Steuervollzugs in den Finanzämtern 
(Dienst- und Fachaufsicht über die Finanzämter) ist eine eigenständige Aufgabe, die an 
sich keine ministerielle Aufgabe darstellt. Daher sprechen wir uns gegen den 
vorgesehenen § 1 Abs. 3 ThürNeustrFBG (Seite 25) aus. Die unter IV. (zukünftige 
Personaleinsparungen) versprochenen Einsparungen werden nicht gesehen. 



Ganz unverständlich und dem Gesetzesvorhaben und seiner Begründung 
zuwiderlaufend, ist § 1 Abs. 4 ThürNeustrFBG (Seite 25): Das TLF soll weiterhin 
kurzgesagt für die  IT-Aufgaben der Steuerverwaltung bzgl. der Finanzämter zuständig 
bleiben. 
Da aber das TLF nicht mehr die Dienst- und Fachaufsicht über die Finanzämter ausüben 
soll, wird hier ein Konstrukt formuliert, dass weder praktikabel noch effizient (Pkt. I.) 
erscheint und schon gar nicht die Abstimmungsprozesse reduziert (Pkt. IL)! 
Bisher waren  IT-Aufgaben, organisatorische und steuerfachliche Aufgaben für die 
Finanzämter in einer Behörde (LFD) vereint; die notwendigen Abstimmungen zwischen 
diesen Teilbereichen auch da nicht immer trivial, aber leistbar. Zukünftig sollen diese 
Aufgaben auf zwei Behörden verteilt werden, wovon nur noch eine die Finanzämter 
unmittelbar anleitet. Die Prozesse werden insgesamt komplizierter, der Abstimmungs-
bzw. Koordinierungsaufwand wird steigen. Die Punkte I. und  II.  werden damit verfehlt, 
zukünftiger Stellenmehrbedarf (Schaffung von Koordinierungs- bzw. Abstimmungs-
gremien/-stellen) ist bereits jetzt voraussehbar. 

Unser Lösungsvorschlag wäre: 
Beibehaltung einer Mittelbehörde zur Führung und Organisation des Steuervollzugs in 
den Finanzämtern. Bestimmte Aufgaben wie zum Beispiel Fragen der Personalführung 
wären aber in Abweichung der heutigen Zuständigkeiten den Finanzämtern z.B. durch 
Ausgestaltung der Budgetierung zu übertragen. Denkbar wäre auch die Neugestaltung 
z.B. der Prozesse Organisation, Haushalt, Aus- und Fortbildung unter Aufgabenübergang 
an Ministerium bzw. Finanzämter. 

Die in § 3 des Entwurfes ThürNeustrFBG (Seite 26f) vorgesehenen Aufgabenüber-
tragungen bzgl. 

bescheinigende Stelle EGFL sowie ELER und 
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scheinen der Umsetzung der erarbeiteten Leitlinien zu entsprechen. 

Wunschgemäß erklären wir unser Einverständnis zur Veröffentlichung der 
Stellungnahme zur Drucksache 6/5826 im Online-Diskussionsforum des Thüringer 
Landtags mit der uns übersandten Anlage 3. 

Abschließend bedankt sich die DSTG Thüringen für die Möglichkeit zur Stellungnahme 
zum Entwurf des Thüringer Verwaltungsreformgesetzes 2018. 

Für weitere Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

' 

Bernd Friöke 
Landesvorsitzender 

Anlage 
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